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«Das ist billiger Wahlkampf»
Die CVP Linthgebiet will eine Kanti im Kreis See-Gaster. Die CVP Toggenburg hält am Standort Wattwil fest. Die SVP
Toggenburg macht sich darüber lustig. Und unterschlägt, dass die SVP See-Gaster eine Kehrtwende vollzogen hat.
PASCAL JÄGGI

RAPPERSWIL-JONA. Der Ricken
trennt nicht nur geographisch
das Linthgebiet vom Toggen-
burg, sondern auch eine Partei.
Im Kreis See-Gaster spricht sich
die CVP für einen Kanti-Standort
im Linthgebiet aus, im Toggen-
burg will sie am Ausbau in Watt-
wil festhalten. Und die Partei
bringt es auch noch fertig, diese
Meinungsverschiedenheit mit-
ten im Wahlkampf in Inseraten
kundzutun. Das hat wiederum
SVP-Kantonsrat Ivan Louis aus
Nesslau dankend aufgenom-
men. Er hat ein Video auf Twitter
und YouTube gestellt mit der
Aussage: «Stimmen für die CVP
heben sich auf. Wählen Sie bes-
ser SVP.» Die Reaktionen liessen
nicht lange auf sich warten. CVP-
Politiker und Interessenvertreter
eines Standorts im Linthgebiet
konterten die Kritik. So wurde
etwa die Frage gestellt: Wie hält’s
denn die SVP mit dem Standort?
Antwort von Ivan Louis: Die Ge-
schichte ist gegessen, es braucht
zurzeit keine Positionierung. Auf
weitere Diskussionen lässt sich
der Toggenburger nicht ein.

«Kalte Parteipolitik»

Yvonne Suter, CVP-Kantons-
rätin und Mitglied der IG Pro Bil-
dungsstandort Linthgebiet,
nennt das Video «billigen Wahl-
kampf». «Exponenten aus allen
Linthgebiet-Parteien unterstüt-
zen die Anliegen des Linth-
gebiets in der Kanti-Frage», sagt
sie. Dass sich der Regierungsrat
für den Standort Wattwil ausge-
sprochen hat, ändert nichts an
der Haltung der CVP. «Zum einen
hat die Regierung ihre Präferenz
für Wattwil vorab regionalpoli-
tisch und nicht sachlich begrün-
det, und zum anderen ist es gar
nicht die Regierung, die diese
Frage entscheidet, sondern der
Kantonsrat und letztlich die
Stimmbevölkerung», sagt Suter.
Sie findet es «der wichtigen
Sachfrage unangemessen, wenn
auf Kosten der sachlichen Aus-
einandersetzung versucht wird,

kalte Parteipolitik zu machen
oder eine Region gegen eine
andere auszuspielen».

Ein Blick zurück zeigt, dass
sich tatsächlich auch Politiker
der SVP See-Gaster für den Bil-
dungsstandort eingesetzt haben.
Mehrere Vertreter, unter ande-
rem die Präsidentin der SVP See-
Gaster, Marianne Steiner, und
Nationalrätin Barbara Keller-In-
helder, sind im Komitee Pro Bil-
dungsstandort Linthgebiet auf-
geführt. Dieses spricht sich klar
für eine Kanti im Linthgebiet
aus.

Veränderte Situation

Doch steht die SVP wirklich
noch hinter dieser Forderung?
Keller-Inhelder relativiert auf
Anfrage: «Ich bin der IG Pro Bil-
dungsstandort Linthgebiet vor
vielen Jahren beigetreten, als es
um den Neubau des BWZ Rap-
perswil ging. Seither wurde ich
nie mehr an eine Versammlung
eingeladen.» Sie stellt klar, dass
sich die Situation bezüglich der
Kantonsschule geändert habe.
«Die SVP See-Gaster konnte die
Gesamtüberlegungen des Bil-
dungsdepartements nachvoll-
ziehen und hat den Standortent-
scheid akzeptiert», sagt die Na-
tionalrätin. Eine Erhöhung der
Maturitätsquote habe für sie kei-
ne Priorität. Es brauche eher gut
ausgebildete Berufsleute. Doch
«für eine starke Berufsschule mit
einem zukunftsgerichteten
Campus werde ich so lange wei-
terkämpfen, bis wir ihn haben».

Für den Toggenburger Kan-
tonsrat Ivan Louis ist die Frage
der Mitgliedschaft der SVPler im
Komitee Vergangenheit. «Mich
stört einfach, dass ein altes The-
ma aufgewärmt wurde. Der Ent-
scheid ist gefallen», sagt er. Auch
wenn sich Louis zur Haltung der
SVP See-Gaster nicht äussern
wollte, bewusst ist sie ihm. Erst
gestern hat die Toggenburger
SVP ein Inserat im «Toggenbur-
ger Tagblatt» geschaltet. Der In-
halt: «CVP einmal so, einmal so.
Die SVP vertritt in allen Wahl-
kreisen das Gleiche.»
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Thurgauer Regierung sieht
keinen Bedarf für Fusionen
FRAUENFELD. Die Politischen Ge-
meinden im Kanton Thurgau
haben eine Bestandsgarantie
und sind verfassungsrechtlich
autonom. Zudem geht es ihnen
in finanzieller Hinsicht gut. Der
Regierungsrat will deshalb Ge-
meindefusionen nicht forcieren.
Er sieht auch keinen Grund, in
einer detaillierten Analyse die
Vor- und Nachteile von Fusionen
auszuarbeiten und dem Gros-
sen Rat einen entsprechenden

Bericht zu unterbreiten. Das
schreibt der Regierungsrat in
seiner Antwort auf den An-
trag «Herausforderung zukünf-
tige Thurgauer Gemeindeland-
schaft». Mit dem Antrag haben
Vertreter verschiedener Parteien
einen solchen Bericht verlangt.
Sie forderten zudem, dass der
Regierungsrat eine Strategie zur
Förderung von Fusionen erar-
beite. Die Debatte im Grossen
Rat steht noch aus. (mvl)

Dicke Luft wegen Cannabis
Eine Mieterin stört sich am Cannabis-Rauch, der aus der Nachbarschaft in ihre
Wohnung dringt. Die Verwaltung bleibt passiv, dabei müsste sie reagieren.
UELI ABT

RAPPERSWIL-JONA. Vera Raduner*
fühlt sich seit mehreren Mona-
ten massiv gestört. Ungemach
bereiten ihr die Leute, die im
Mietshaus einen Stock tiefer
wohnen. «Sie kiffen täglich
mehrmals, dies auch nach 22
Uhr», berichtet sie. Eigentlich
würde sie gern nachts im Schlaf-
zimmer das Fenster offen lassen,
doch das sei nicht möglich, bei
dem «unerträglichen Gestank»,
wie sie sagt. So bleibe ihr nichts
anderes übrig, als abends so lan-
ge wach zu bleiben, bis die Nach-
barn fertig gekifft haben.

Verwaltung gleichgültig

Bereits habe sie sich mit
der Liegenschaftenverwaltung in
Verbindung gesetzt, die zustän-
digen Personen habe das Anlie-
gen aber nicht gross interessiert.
Dort habe es bloss geheissen, als
Verwaltung habe man keine
Möglichkeiten, darauf Einfluss
zu nehmen, was andere Mieter in
ihrer Wohnung tun. Dem wider-
spricht Raduner: Der Rauch blei-
be eben nicht im privaten Be-
reich, sondern er steige vom Bal-
kon auf und dringe bis in die
Räume anderer Mieter ein. Laut

der Stiftung Pro Aere, die sich für
den Schutz vor Passivrauchen
einsetzt, hat sie mit diesem
Standpunkt absolut recht. «Mie-
ter dürfen in ihrer Wohnung tun,
was erlaubt ist und was nach ver-
nünftigen Massstäben nicht
stört», sagt Jürg Hurter, Stiftungs-
ratspräsident von Pro Aere. Falls
die Störung durch den Rauch
jedoch objektiv bestehe und es
sich nicht einfach um eine Be-
schwerde aus weltanschaulichen
Gründen handle, so müsse die
Verwaltung sie ernst nehmen.

Wenig überzeugende Antwort

«Wer einen Mietvertrag für
eine Wohnung unterschreibt,
darf davon ausgehen, dass es in
der Wohnung keine Beeinträch-
tigungen durch Rauch geben
wird», sagt Hurter. Was für akus-
tische Störungen gelte, könne
man auch auf den Rauch über-
tragen: «Man darf in einer Miet-
wohnung Schlagzeug spielen,
aber nicht rund um die Uhr»,
sagt Hurter. Störender Rauch
mindere den Wert der Mietwoh-
nung, weshalb der Mieter verlan-
gen dürfe, dass die Verwaltung
aktiv wird. Die Antwort, welche
die Liegenschaftenverwaltung
der Mieterin gab, überzeugt Hur-

ter denn auch nicht: Sie sei ent-
weder Ausdruck davon, dass
man die Rechtslage nicht kenne
– oder dass man zu bequem sei,
das Problem anzugehen.

«Rauchen nicht verboten»

Die Immobilienbewirtschaf-
terin, die Helvetia-Versicherung,
bleibt im konkreten Fall auf
Anfrage beim ursprünglichen
Standpunkt. «Rauchen in der
Wohnung ist nicht verboten, wir
können wenig ausrichten», sagt
Hansjörg Ryser, Mediensprecher
Helvetia Schweiz. In jenen sel-
tenen Fällen, in denen man
Kenntnis von Streitigkeiten er-
halte, versuche man, auf eine
Verständigung beziehungsweise
Aussöhnung der Parteien hin-
zuarbeiten. «Wir sind daran in-
teressiert, dass das Verhältnis
zwischen den Mietern harmo-
nisch ist.» Eine Überregulierung
wolle man indessen nicht. «Wir
wollen die Mieter leben lassen.»

Für Vera Raduner fiel auch ein
Termin bei der Schlichtungsstel-
le ernüchternd aus: Sie könne
sich ja eine neue Wohnung su-
chen, hiess es seitens der Be-
hörde lapidar.

*Name geändert

Jakob Büchler soll
Poststelle retten
SCHÄNIS. Weil die Poststelle Schä-
nis zu wenig genutzt wird, plant
die Post deren Schliessung. Als
Alternative stehen auch in Schä-
nis ein Hausservice oder eine
Postagentur zur Diskussion. Das
will der Gemeinderat von Schä-
nis nicht akzeptieren. Er will
sämtliche zur Verfügung stehen-
den Mittel nutzen, um für den
Erhalt der Poststelle zu kämpfen,
wie es in einem Communiqué
heisst. Was genau die Gemeinde
unternehmen will, steht noch
nicht fest. Sie hat aber bereits
einmal den einheimischen CVP-
Nationalrat Jakob Büchler ins
Boot geholt. Die Idee: Ein hoch-
rangiger Vertreter der Post soll
sich im Bundeshaus mit dem
Politiker zum Gespräch treffen
und Lösungen diskutieren. (pku)

Mit Wahlplakaten
Vorschriften
verletzt
BUCHS. Das Strassenkreisinspek-
torat Buchs hat rund 20 Wahl-
plakate im Werdenberg entfernt,
die gegen die Vorschriften für
das Aufstellen von Wahlplakaten
verstossen haben. Dessen Chef,
Urs Kurath, bestätigt auf Anfrage,
dass «Plakate in Knoten und
Sichtzonen eingesammelt wur-
den, wenn die vorgeschriebenen
Mindestabstände nicht einge-
halten wurden.» Während im
Sarganserland vor allem eine
(nicht genannte) Partei betroffen
war, stammen die entfernten
Plakate im Werdenberg querbeet
aus allen politischen Lagern. «Ei-
nige Plakate wurden abgeholt,
andere werden liegen bleiben»,
sagt Kurath. Mitgenommen ha-
ben er und seine Leute nur die
Plakate, nicht aber die Holz-
gestelle. «Prompt klebten an-
derntags bereits wieder neue
Plakate derselben Kandidaten
daran.» Dabei stellte Kurath fest,
dass es sich um neue oder erst-
malig kandidierende Personen
handelte, «denn die alten Füchse
haben schon gewusst, weshalb
wir die Plakate entfernt haben».

Vorgängig gewarnt

Die Regeln für das Aufstellen
der Wahlplakate waren den Wer-
denberger Parteien im Novem-
ber 2015 zugestellt worden. Im
Merkblatt hiess es, die Plakate
dürften frühestens sechs Wo-
chen vor der Wahl aufgestellt
und müssten zwei Tage danach
abgeräumt werden. Neben der
Bewilligung durch die St. Galler
Verkehrspolizei galt es, das Ein-
verständnis des Grundeigentü-
mers einzuholen und die Ab-
stände zu Kantonsstrassen ein-
zuhalten: Innerorts betragen sie
mindestens 1,5 Meter, ausserorts
drei Meter. Bei Verzweigungen
und Signalen ist ein Freiraum
von mindestens zehn Metern
einzuhalten, bei Lichtsignalanla-
gen und Fussgängerstreifen ein
solcher von 20 Metern.

Wildwuchs trotz Merkblatt

Zudem ist Wahlwerbung im
Bereich von Kuppen, Bahnüber-
gängen, unübersichtlichen Kur-
ven, Verzweigungen, Kreiseln,
Engpässen, Brücken, Tunnels,
Unterführungen sowie in der
Nähe von Signalen und an Kan-
delabern nicht erlaubt. Trotz
Merkblatt stellte die Verkehrs-
polizei Plakatwildwuchs fest.
Entsprechend mahnte sie die
Parteien im Januar, ihre Plakat-
standorte zu prüfen und allfäl-
lige Missstände bis spätestens
am 5. Februar zu beheben. Dann
würden falsch gesetzte Plakate
entfernt, wurde in Aussicht ge-
stellt. Nun hat das Strassen-
inspektorat also Nägel mit Köp-
fen gemacht. (ab/hg)


